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Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o. 

g. Rechtsgrundlagen von der Kommune eigenständig zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung ange-

messen zu berücksichtigen. 

Hinweise 

• Die GL äußert sich im Rahmen der Behördenbeteiligung1 an kommunalen Bauleitplanungen zu den 

Inhalten der Landesplanung (LEPro, LEP HR, LEP FS, Braunkohleplanung). Die Belange der Regionalpla-

nung, insbesondere auch die beachtenspflichtigen regionalplanerischen Ziele, werden durch die Regi-

onalen Planungsgemeinschaft vertreten. Die Regionale Planungsgemeinschaft ist als Träger öffentli-

cher Belange direkt zu beteiligen. 

• Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, 

nicht wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von die-

ser Mitteilung unberührt. 

• Wir bitten, Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag zu Bauleitplänen nur in digitaler Form 

durchzuführen (E-Mail oder Download-Link) und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu 

nutzen: gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de. 

• Wir bitten, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) 

BauGB oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form (E-Mail oder Download-Link) zu 

senden an unser Referatspostfach gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de sowie zur Aktualisierung des 

Raumordnungskatasters/PLIS zusätzlich an das LBV/Raumbeobachtung PLIS@lbv.brandenburg.de. 

• Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:  

https://gl.berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-personenbezogene-Daten-GL-5.pdf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

 

 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gültig. 

 

 

                                                         
1 Mit Inkrafttreten des geänderten Landesplanungsvertrages am 01.08.2024 ist die bisherige Mitteilung der Ziele der Raumordnung 
durch die GL entfallen (vgl. https://bravors.brandenburg.de/vertraege/lplv sowie das Rundschreiben der GL vom 03.09.2024 zur Auf-
stellung von Bauleitplänen nach Änderung des Raumordnungs- und Landesplanungsrechts: https://gl.berlin-brandenburg.de/umset-
zung-der-raumordnungsplaene/anpassung-der-bauleitplanung-an-die-ziele-der-raumordnung/ ) 
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Bebauungsplan Nr. 18.01 "Windpark Luckau Nordwest" der Stadt Luckau
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

Eingereichte Unterlagen:
- Anschreiben vom 13.06.2025
- Begründung mit Umweltbericht, 06/2025
- Planzeichnung, 06/2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen Naturschutz, Immis-
sionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Wasserwirtschaft hier bezogen auf die
Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des
Landesamtes für Umwelt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung werden
für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung beiliegende Stellungnahmen
der Fachabteilungen Immissionsschutz und Naturschutz übergeben. Die Fachabteilung Wasserwirtschaft
zeigt keine Betroffenheit an.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dieses Dokument wurde am 11.07.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.
Anlage
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FORMBLATT
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB)

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers
öffentlicher Belange

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1
und 2

Belang Immissionsschutz
Vorhaben Bebauungsplan Nr. 18.01 "Windpark Luckau Nordwest" Luckau

Ansprechpartner*In:
TOEB@lfU.brandenburg.de

Bitte zutreffendes ankreuzen ☒ und ausfüllen.

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐

1. Einwendungen
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen)
a) Einwendung

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
(z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen:

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung:

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen
a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger
Auswirkungen
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme:

4. Weitergehende Hinweise

☐
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens

☐
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und
ggf. Rechtsgrundlage

1. Sachstand
Antragsgegenstand ist der Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 18.01 „Windpark Luckau Nordwest“. Der B-
Plan wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt. Ziel der vorgelegten Planung ist die
Entwicklung und langfristige Sicherung eines Windparks mit 20 neuen Windenergieanlagen. Im
Geltungsbereich werden zwei sonstige Sondergebiete (SO) gem. § 11 Baunutzungsverordnung
(BauNVO), Verkehrsflächen, Grünflächen und Flächen für Wald festgesetzt.

Die nächstgelegene schutzbedürftige Nutzung befinden sich in einer Entfernung von rund 900m
(Zieckau, Rüdingsdorf, Gießmannsdorf, Pelkwitz). Südlich an den Geltungsbereich schließen sich
weitere genehmigte Windenergieanlagen (WEA) im Bestand an.

Der vorliegende Bebauungsplan wurde insbesondere nach den Grundsätzen des § 50 BImSchG i.V.m.
§ 1 Abs. 5 und Abs.6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) geprüft. Demnach sollen Flächen
unterschiedlicher Nutzung einander so zugeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1
und 3 BImSchG) auf schutzwürdige Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen
ausgeschlossen werden.

2. Stellungnahme
Die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen ist mit erheblichen Auswirkungen auf die
Schutzgüter verbunden. In der Planbegründung wird darauf hingewiesen, dass „die fachgutachterliche
Erstellung von quantitativen Prognosen zu Schallimmissionen und Schattenwurf aufgrund der
Rahmenbedingungen für das Planverfahren nicht erforderlich ist“ ([1], S.21). Dem Vorgehen kann nach
jetzigem Kenntnisstand nicht pauschal zugestimmt werden. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden
die langfristigen Voraussetzungen für eine störungsfreie Entwicklung unterschiedlicher Nutzungen
geschaffen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes gilt der Vorsorgeaspekt. Eine Verschlechterung
der Immissionssituation ist zu vermeiden und die Anforderungen an gesunder Wohn- und
Arbeitsverhältnisse langfristig zu sichern. Es muss der grundsätzliche Nachweis geführt werden, dass
die vorgelegte Planung realisierbar ist, d.h. eine Etablierung eines unlösbaren Immissionskonfliktes ist
nachweislich auszuschließen.

„Aufgrund des Abstands von mindestens 1000 m zwischen Turmachsen der WEA und den relevanten
Immissionsorten sind keine Immissionen zu erwarten, die die Standorteignung des Plangebiets an sich
infrage stellen ([2], S.10).“ Aus der gängigen Praxis hat sich ergeben, dass ein Abstand von 1000m zur
schutzwürdigen Nutzung, u.a. auf Grund der Vorbelastung, keine gesicherter Aussage zulässt, dass
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die Immissionsrichtwerte (IRW) weiterhin eingehalten werden können. Die vorgelegte Planung rückt
beispielsweise um rund 1km näher an die Ortslage Zieckau und 500m näher an die Ortslage
Gießmannsdorf heran. Gem. [3], Tabelle 7 liegt die aktuelle Vorbelastung in Gießmannsdorf nur
1dB(A) unter dem zulässigen IRW in der Nacht für Allgemeine Wohngebiet. Mit der Entwicklung von 20
zusätzlichen Windenergieanlagen kann eine Verschlechterung der Immissionssituation, schädliche
Umwelteinwirkungen bzw. Einhaltung der IRW nicht sicher ausgeschlossen werden. Gem. OVG Berlin-
Brandenburg Urt. v. 11.5.2023, Rn. 31 kann „eine erhebliche Erhöhung der Gesamtbelastung […] nur
dann verlässlich ausgeschlossen, wenn der Beurteilungspegel der fraglichen Windenergieanlage den
zulässigen Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um weniger als 15 dB(A)
unterschreitet.“ Eine vollständige, gutachterliche Verlagerung der Beurteilung der Immissionen der
Planung wiederspricht nach Auffassung des LfU dem Vorsorgegrundsatz.

Weiterhin dienen die zu erstellenden Gutachten als Grundlage für eine sachgerechte Abwägung der
Gemeinde. Sofern nicht alle Aspekte des Konfliktes in der Ist-Situation und Prognose-Planfall bekannt
und nachvollziehbar erläutert sind, kann nach Auffassung des LfU keine sachgerechte Abwägung aller
Belange erfolgen.

Im weiteren Planverfahren sind in der Planbegründung/ Umweltbericht detaillierte Aussagen zu den
Auswirkungen von WEA auf das Schutzgut Mensch unter Berücksichtigung der aktuellen
Anforderungen und gewerblichen Vorbelastungen zu erläutern und zu bewerten. Da keine aktuellen
Gutachten vorliegen und die IO nicht auf Aktualität geprüft und benannt sind, kann nicht abschließend
beurteilt werden ob keine Verschlechterung der Immissionssituation zu erwarten ist und kein
unlösbarer Immissionskonflikt etabliert bzw. verfestigt wird.

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Planvorhabens auf die Schutzgüter sind vom
Vorhabensträger aktuelle Untersuchungen/Gutachten vorzulegen:

- schalltechnische Prognose entsprechend der TA Lärm und des Erlasses des Ministeriums für
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg zu Anforderungen
an die Geräuschimmissionsprognose und an die Nachweismessung bei Windkraftanlagen
(WEA-Geräuschimmissionserlass vom 16.01.2019)

- Schattenwurfprognose nach WEA-Schattenwurf-Leitlinie des Landes Brandenburg vom
24.03.2003

- Prognose zu Lichtimmissionen
- Ermittlung und Darstellung des standortspezifischen Gefährdungspotential (Risikoanalyse) z.B.

durch Eisabwurf/Eisabfall, Rotorblattbruch, Brände

Für den Geltungsbereich ist die aktuelle Vorbelastung zu berücksichtigen. Die entsprechenden Daten
zur Vorbelastung können beim Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umweltschutz 2,
Überwachung, Referat T 25 in Wünsdorf, erfragt werden.

3. Fazit
Aufgrund der Lage, der Vorbelastung und der vorhandenen Abstände zur nächstgelegenen schutzwürdigen
Nutzung können Immissionskonflikte nicht sicher ausgeschlossen werden. Es gilt das Verschlechterungsverbot und
der Vorsorgegrundsatz als relevanter Planungsgrundsatz. Es sind Gutachten (u.a. Schall, Schattenwurf,
Lichtreflexionen) unter Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastung zu erstellen, die den Nachweis der
Realisierbarkeit des Bebauungsplanes führen, als adäquate Abwägungsgrundlage dienen und die langfristige
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Sicherung gesunder Arbeits- und Wohnverhältnisse gewährleisten.

Die immissionsschutzfachlichen Auswirkungen sind in Bezug auf den Schallschutz, Schattenwurf,
Lichtimmissionen und ihr Gefährdungspotential nachvollziehbar und detailliert darzustellen. Die
bisherigen Aussagen zum Belang des Immissionsschutzes sind sehr pauschal und lassen den Bezug
zum vorliegenden Einzelfall vermissen. Ein abschließendes Votum zum Antragsgegenstand ist nach
aktuellem Kenntnisstand und auf Grundlage der vorliegenden Planungsunterlagen nicht möglich.

Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB
mitzuteilen.

Quellen:
[1] Begründung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes, Stand: Juni 2025
[2] Umweltbericht zum Vorentwurf des Bebauungsplanes, Stand: Juni 2025
[3] Schallimmissionsgutachten für die Windenergieanlagen am Standort „Luckau“, MeteoServ -
Ingenieurbüro für Meteorologische Dienstleistungen GbR, Bericht-Nr.: NO-LU-0220, Stand: 18.02.2020

Dieses Dokument wurde am 01.07.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.
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2.  Naturdenkmale (§ 28 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. Verordnungstext) 
 Konflikte mit der Verordnung sind bereits auf der Planungsebene zu lösen, um die Vollzugsfähigkeit 
 des Bebauungsplanes zu gewährleisten und damit im Weiteren eine Teil-/Nichtigkeit 
 auszuschließen. 
 Über eine erforderliche Genehmigung wird nach Maßgabe näherer Bestimmungen der 
 Verordnung im Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des 
 LfU, N1 entschieden. 
 
3.  geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. Verordnungstext) 
 Konflikte mit der Verordnung sind bereits auf der Planungsebene zu lösen, um die Vollzugsfähigkeit 
 des Bebauungsplanes zu gewährleisten und damit im Weiteren eine Teil-/Nichtigkeit 
 auszuschließen. 
 Über eine erforderliche Genehmigung wird nach Maßgabe näherer Bestimmungen der 
 Verordnung im Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des 
 LfU, N1 entschieden. 
  
 Allee (§ 17 Abs. 1 BbgNatSchAG) 
 Konflikte mit den Verboten sind bereits auf der Planungsebene zu lösen, um die 
 Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes zu gewährleisten und damit im Weiteren eine Teil-
 /Nichtigkeit auszuschließen. 
 Über eine erforderliche Befreiung nach § 67 BNatSchG wird im Rahmen des konzentrierenden 
 Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des LfU, N1 entschieden. 
 
4.  Baumschutzverordnung des Landkreises  
 Konflikte mit der Verordnung sind bereits auf der Planungsebene zu lösen, um die Vollzugsfähigkeit 
 des Bebauungsplanes zu gewährleisten und damit im Weiteren eine Teil-/Nichtigkeit 
 auszuschließen. 
 Über eine erforderliche Genehmigung  wird nach Maßgabe näherer Bestimmungen der 
 Verordnung im Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des 
 LfU, N1 entschieden. 

 
5.  besonderer Artenschutz (§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 
 Die Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG gelten für Vorhaben i. S. d. § 18 Abs. 2 
 Satz 1, die nach den Vorschriften des BauGB zulässig sind, nur für die Arten nach Anhang IV  der 
 FFH-RL und europäische Vogelarten. Die Gemeinde muss also vorausschauend prüfen, ob im 
 Hinblick auf den besonderen Artenschutz eine Ausnahmelage vorliegt. Voraussetzung für die 
 Rechtmäßigkeit des Planes ist nicht die Ausnahme selbst, sondern das Vorliegen einer 
 Ausnahmelage. 
 Erforderliche artenschutzrechtliche Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG werden in der Regel im 
 Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des LfU, N1 als 
 zuständiger Behörde für den besonderen Artenschutz erteilt. Wenn für geplante Vorhaben keine 
 Baugenehmigungen erforderlich sind (baugenehmigungsfreie Vorhaben z. B. Erschließungswege), 
 so sind auftretende artenschutzrechtliche Konflikte bereits abschließend im B-Plan zu lösen, 
 einschließlich der Beantragung einer ggf. erforderlichen Ausnahmegenehmigung beim LfU vor 
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  - Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigung 
  - geprüfte Alternativen 
  - Ausführungen zum Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen 
 

Bedingt die Planung  die Beseitigung, Zerstörung, Beschädigung oder sonstige erhebliche oder 
nachhaltige Beeinträchtigung einer Allee, bedarf es im Umweltbericht  folgender Angaben:  

  - Verortung in einer Karte 
  - Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigung 
  - geprüfte Alternativen 
  - Ausführungen zum Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen 
  - Ausführungen zu Art, Umfang und Standort geplanter Ersatzpflanzungen 
 
4. Ist aufgrund der Planung die Fällung von Bäumen / Hecken, die unter den Anwendungsbereich der 
  Baumschutzverordnung fallen, unvermeidbar, bedarf es im Umweltbericht folgender Angaben: 
  - Verortung in einer Karte 
  - Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigung  
   Einzelbäume  Angaben zu Baumart, Stammumfang, Vitalität + Foto  
   Hecken  Zusammensetzung des betroffenen Bestandes; bei anteiligem Verlust 

prozentualer Anteil am Gesamtbestand + Foto 
 
   Ersatzbäume Angaben zu Baumart, Pflanzzeitpunkt, time-lag  
  - geprüfte Alternativen 
  - Ausführungen zum Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen 
  - Ausführungen zu Art, Umfang und Standort geplanter Ersatzpflanzungen 
 
5. besonderer Artenschutz  

      
Im Umweltbericht muss sich die Gemeinde mit der Betroffenheit der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände auseinanderzusetzen.  Weiterhin hat die Gemeinde vorausschauend zu prüfen, 
ob im Hinblick auf den besonderen Artenschutz eine Ausnahmelage vorliegt (vgl. BVerwG-Beschluss 
vom 25.08.1997, Az. 4 NB 12.97). 

 
Erfassungen wurden gemäß Umweltbericht S. 15 für die Avifauna (Brutvögel, Horstkartierung sowie 
für Zug- und Rastvögel) durchgeführt. Für Reptilien und für Amphibien sind die Erfassungen für 2025 
geplant. Die Fachgutachten sollen im weiteren Verfahren ergänzt werden.  
Auf Grundlage der Erfassung sind die notwendigen Maßnahmen abzuleiten und als Festsetzung in 
die Satzungskarte zu übernehmen. 
 
Es werden im Folgenden die notwenigen Anforderungen an die Erfassung der Avifauna vorsorglich 
nochmals dargestellt:  
Vorliegende aktuelle Daten können genutzt werden. Als aktuell werden Datenbestände in der Regel 
dann eingestuft, wenn die Erhebungen im Gelände nicht länger als 5 Jahre zurückliegen und nach 
der Erfassung keine erheblichen Veränderungen des Standortes oder der anthropogenen Einflüsse 
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eingetreten sind. Daten, die älter als 5 Jahre sind, müssen auf ihre Aktualität im Gelände überprüft 
werden (Gassner / Winkelbrandt, UVP, C.F. Müller Verlag 2010). 
Bei bestimmten Arten wie z.B. dem Rotmilan sind allerdings nur zeitnah erhobene Daten zu Grunde 
zu legen, d.h. diese dürfen grundsätzlich nicht älter als drei Jahre sein. Dies betrifft in der Regel die 
Horsterfassung. Maßgeblich ist dabei der Zeitraum zwischen der Erhebung im Gelände und der 
Entscheidung über den Genehmigungsantrag. 

 
Mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 20.07.2022 wurden neue 
bundesweit geltende rechtliche Regelungen zur Beurteilung kollisionsgefährdeter Brutvogelarten im 
Rahmen von Verfahren zur Planung und Zulassung von WEA festgelegt (neuer § 45 b-d BNatSchG). 
Zur Anwendung der neuen bundesgesetzlichen Regelungen wurde vom MLUK der „Erlass zum 
Artenschutz in Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen (AGW-Erlass)“  
(https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/natur/arten-und-biotopschutz/agw-erlass/; Stand: 
1. Fortschreibung 25. Juli 2023) herausgegeben. Der Erlass umfasst auch Anforderungen an 
avifaunistische Bestandserfassungen (Anlage 2) und den Umgang mit Fledermäusen (Anlage 3). 
Der Erlass ersetzt den bisherigen sogenannten „Windkrafterlass“ von 2011 (Beachtung 
naturschutzfachlicher Belange bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten und bei der 
Genehmigung von Windenergieanlagen vom 01.01.2011).  
 
Der erforderliche Untersuchungsrahmen ist in Anlage 2 (Vögel) und Anlage 3 (Fledermäuse) des 
AGW-Erlasses detailliert beschrieben. Im Folgenden wird daher nur auf Punkte eingegangen, die 
nach den Erfahrungen näher erläutert werden sollten.  
 
5.1 Brutvögel  

 

Hinweise/Empfehlungen zu AGW-Erlass, Anlage 2 (Vögel)   

Punkt 1.1, Absatz 1 (Datenabfrage) 

Datenabfragen, auch zu anderen planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten, sind an folgende 
Adresse zu schicken artendaten@lfu.brandenburg.de. Nähere Hinweise zur Art und Weise einer 
Artenanfrage sind unter folgendem Link zu finden: 
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/naturschutzfachdaten/fachdatenauskunft/auskuenfte
-zu-vorkommen-von-arten/#. 
 
Punkt 1.1, Absätze 2 und 3 (rechtliche Hinweise zu Erfassungen) 

Wie an dieser Stelle im Erlass dargestellt ist eine Störung sensibler Arten im Rahmen von 
Erfassungen zu vermeiden. Störungen – zum Beispiel durch Horstsuche während der Brutzeit – 
können gegen die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen. Sollten 
Hinweise auf einen Horst von Adlerarten, Uhu oder Schwarzstorch gefunden werden, ist umgehend 
das LfU, N4, Staatliche Vogelschutzwarte (VSW) (vogelschutzwarte@lfu.brandenburg.de) und N1 
(n1@lfu.brandenburg.de) zu benachrichtigen. Im 500 m-Radius um den Horst sind in diesem Fall 
keine weiteren Erfassungen mehr vorzunehmen, sondern weitere Untersuchungen mit dem LfU, N1 
abzustimmen. Auch für die Erfassungen anderer Arten/Artengruppen können sich in diesen Fällen 
zeitliche Einschränkungen ergeben. 



 

Naturschutz   Seite 7 von 12 
 

 
Punkt 2.1 (Untersuchungsraum) 

Im Standardradius (1.200 m) sollte weiterhin eine Erfassung und Dokumentation aller Horste 
erfolgen, d.h. auch der Horste von Arten, die nicht in Anlage 1 AGW-Erlass aufgeführt sind (z.B. 
Mäusebussard, Kolkrabe). 
Erläuterung: Wie unter Punkt 2.2. (Horsterfassung und Besatzkontrolle), 5. Spiegelstrich ausgeführt, 
sind alle Horste - auch im Erfassungsjahr nicht genutzte Horste - zu erfassen und zu dokumentieren, 
d.h. alle unbesetzten Horste sind ohnehin darzustellen. 
Außerdem ist nach Punkt 3 mindestens im 300 m-Radius um geplante WEA sowie 50 m entlang der 
geplanten Zuwegungen und Nebenflächen eine Erfassung aller Brutvogelarten, also auch der 
horstbauenden bzw. horstnutzenden Arten notwendig. Da Zuwegungen und Nebenflächen zum 
Zeitpunkt der Erfassungen oft noch nicht bekannt sind, ist hier grundsätzlich eine flächige Erfassung 
der Horste aller Arten zu empfehlen, um die Erforderlichkeit von Nacherfassung zu vermeiden. 

 
Im vorliegenden Fall ist eine Horsterfassung (Seeadler) entsprechend AGW-Erlass, Anlage 2, Nr. 2 
im Radius von 2.000 m erforderlich. 
 
Da der zentrale Prüfbereich für den Schwarzstorch 1.000 m beträgt, sind für diese Art weder 
Erfassungen über den Standardradius hinaus, noch Abstimmungen dazu erforderlich. 
Bei den Arten/Artengruppen Weißstorch, Weihen, Kranich, Dommeln und Nachtschwalbe richtet sich 
der Untersuchungsraum nach dem Radius des zentralen Prüfbereichs. 

 
Punkt 2.2 (Horsterfassung und Besatzkontrolle) 
Es wird empfohlen, weiterhin im Winterhalbjahr eine flächendeckende Horstsuche durchzuführen.  
Erläuterung: Der Zeitraum Mitte März bis Mitte April wird vielfach für die erforderliche 
flächendeckende Horstsuche nicht ausreichen. Für den Wespenbussard ist (siehe z.B. Südbeck et 
al. 2005) eine winterliche Horstsuche obligatorisch. Bei einem möglichen Vorkommen von Seeadler 
und/oder Schwarzstorch ist eine Horstsuche im März/April zudem wegen der damit verbundenen 
Störungen nicht/nur eingeschränkt möglich. 
Lauf- und Fahrstrecken der Erfassungen sollten weiterhin dokumentiert und dargestellt werden, um 
der Behörde die Prüfung der methodischen Eignung von Erfassungen zu ermöglichen und im 
Streitfall auf eine belastbare Erfassung zurückgreifen zu können. 
 
Punkt 3.2, letzter Absatz (Rodungsbereiche) 

Auch bei starkem Rückschnitt sind Gehölze sind auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 
Brutvögeln (und Fledermäusen, s.u.) zu untersuchen. Dies gilt auch für nicht vermeidbare 
Fällungen/Schnittmaßnahmen entlang geplanter Zuwegungen.  
Eine Verschiebung der Untersuchung auf einen Zeitpunkt nach Genehmigung und vor Baubeginn ist 
nicht möglich. 
Auf Grundlage der Erfassung sind ggf. Maßnahmen abzuleiten. 
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Allgemeine Hinweise:  
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Störung sensibler Arten im Rahmen von 
Erfassungen zu vermeiden ist. Störungen – zum Beispiel durch Horstsuche während der Brutzeit – 
können gegen die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen. 
Sollten Hinweise auf einen Horst von Adlerarten, Uhu oder Schwarzstorch gefunden werden, ist 
umgehend die Staatliche Vogelschutzwarte (VSW) zu informieren und weitere Erfassungen im 
fraglichen Bereich nur nach Zustimmung durch die VSW durchzuführen. 
Angaben zu Vorkommen sensibler Arten (Adlerarten, Auerhuhn, Großer Brachvogel, Großtrappe, 
Rotmilan, Rotschenkel, Schwarzstorch, Uferschnepfe, Uhu und Wanderfalke) sind in den Gutachten 
nicht punktgenau darzustellen.  
Bei Betroffenheit von Arten der Anlage 1 zum BNatSchG im zentralen Prüfbereich sollte jeweils eine 
Habitatpotenzialanalyse durchgeführt werden. Bisher liegt die Rechtsverordnung „Anforderungen an 
die Habitatpotenzialanalyse“ (§ 54 Abs. 10 c BNatSchG) noch nicht vor. Bis diese vorliegt, empfehle 
ich nach den folgenden Anforderungen vorzugehen (s.u.). Diese ähneln den Empfehlungen der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) für eine Habitatpotenzialanalyse. 
Allerdings gilt ein reduzierter Umfang, da sie sich auf Nahrungsflächen und Flugkorridore dorthin 
beschränken.  
Untersuchungs- / Darstellungsraum: Nahbereich sowie beide Prüfbereiche, ggf. angrenzende 
Flächen. Es erfolgen in diesem Schritt in der Regel keine Erfassungen vor Ort, vorhandene 
Erkenntnisse sollen selbstverständlich berücksichtigt werden. Für jeden betroffenen Brutplatz ist 
dazu nach Auswertung von Biotopkartierungen / Luftbildern / Feldblockkataster / faunistischer 
Kartierung in Text und Karten Folgendes darzustellen: 
- artspezifisch regelmäßig nutzbare Nahrungsflächen, 
- potenzielle und nachgewiesene Flugwege, 
- vorhandene und geplante WEA, 
- ggf. vorhandene (Einzel-)Beobachtungen aus vorliegenden Untersuchungen. 

Die Analyse muss die unterschiedlichen Ansprüche der Arten beachten. So sind z.B. beim Rotmilan   
- regelmäßig nutzbare Nahrungsflächen (z.B. Grünland, Brachen, Ortsrandbereiche, 

Randstrukturen, inkl. Waldränder, Straßen, Deponien), 
- sonstige Nahrungsflächen (z.B. Acker), 
- nicht nutzbare Flächen (ggf. ausgedehnte geschlossene Waldbereiche) darzustellen. 

 
Vorkommen von Arten nach § 45b BNatSchG und AGW-Erlass Anlage 1 

 
Eine Horsterfassung wurde gem. Aussage im „Faunistischen Gutachten (Vögel)“, Stand: 05.06.2025, 
bereits im Jahr 2023/2024 durchgeführt.  
Eine vertiefte inhaltliche Prüfung erfolgt zwar erst im Rahmen der TÖB-Beteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB, vorab äußere ich mich jedoch bereits hier zu den Brutplätzen der AGW-relevanten Arten. 
So befinden sich der Geltungsbereich des BP im Nahbereich, zentralen Prüfbereichen und 
erweiterten Prüfbereichen folgender Arten:  
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Art / 

Abstandsbereiche 
Nahbereich 

Zentraler 

Prüfbereich 

Erweiterter 

Prüfbereich 

Wanderfalke x   

Rotmilan  x  

Schwarzmilan   x 

Weißstorch  x x 

Ziegenmelker  x  

 
 
Im Nahbereich gilt die Annahme, dass das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz 
nutzenden Exemplare signifikant erhöht ist und somit Belange der Ausweisung von Sondergebieten 

Windenergienutzung grundsätzlich entgegenstehen. 

Im zentralen Prüfbereich ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden 
Exemplare in der Regel signifikant erhöht, es sei denn, dies kann mit einer Habitatpotenzialanalyse 
widerlegt oder mit fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen hinreichend gemindert werden (vgl. § 
45b Abs. 3 BNatSchG). 
Im erweiterten Prüfbereich ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden 
Exemplare nicht signifikant erhöht, es sei denn, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare 
in dem vom Rotor überstrichenen Bereich der Windenergieanlagen ist aufgrund artspezifischer 
Habitatnutzung oder funktioneller Beziehungen deutlich erhöht und kann nicht mit fachlich 
anerkannten Schutzmaßnahmen hinreichend verringert werden (vgl. § 45b Abs. 4 BNatSchG). 
Dies ist zu prüfen und im Umweltbericht darzustellen. 

 
5.2 Zug- und Rastvögel 

Gemäß Aussage im Umweltbericht/Faunistischen Gutachten Vögel, wurden Erfassungen für Zug- 
und Rastvögel durchgeführt. 
Eine inhaltliche Prüfung erfolgt jedoch erst im Rahmen der TÖB-Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 

5.3 Fledermäuse 

Hinweise/Empfehlungen zu AGW-Erlass, Anlage 3 (Fledermäuse)   

Punkt 4.3 (Ermittlung von FuR im Eingriffsbereich und Bewertung des Schädigungsverbots) 

Bei Gehölzfällungen sind die betroffenen Gehölze auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 
Fledermäusen zu untersuchen. Dabei ist insbesondere auf die Prüfschritte 1. bis 7. zu verweisen. 
Eine Verschiebung der Untersuchung auf einen Zeitpunkt nach Genehmigung und vor Baubeginn ist 
nicht möglich. 
Auf Grundlage der Erfassung sind ggf. Maßnahmen abzuleiten. 

 
5.4 Reptilien 

Fachgutachterliche Ermittlung und Darstellung (in Text und Karte) aller potenziell als Lebensraum 
geeigneten Flächen im Eingriffsbereich (WEA-Standorte mit Nebenanlagen und Zuwegungen jeweils 
beidseits zuzüglich 50 m sowie die Rückbauflächen) sowie Bestandserfassungen auf allen potenziell 
geeigneten Flächen. Auf eine Erfassung kann verzichtet werden, wenn aufgrund der 
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Habitatbedingungen ein Vorkommen nachvollziehbar (Fotos) gutachterlich ausgeschlossen und 
begründet werden kann. 

 Erfassung von Jahreslebensräumen und Habitatstrukturen (z.B. potenzielle 
Fortpflanzungsstätten und Sonnen- / Überwinterungsplätze, Nahrungsflächen). 

 Erfassung der Zauneidechsen mit mindestens 6 Begehungen im Aktivitätszeitraum zwischen 
April und 20. September. Auf strukturarmen Flächen bis 1 ha Erfassung mit mindestens 4 
Begehungen.  

 Mindestens 3 Termine sollten zwischen Mitte April und Mitte Juni liegen. Wenn nur kleine 
Zauneidechsenbestände zu erwarten sind, sind Begehungen im Spätsommer besonders 
wichtig (Erfassung von Schlüpflingen). Sämtliche Teilhabitate und geeigneten Strukturen 
des UG müssen mindestens 1x pro Termin kontrolliert werden. Zwischen den 
Erfassungsterminen ist ein Mindestabstand von 4 Tagen einzuhalten.  

 Erfassungen nur bei günstigen Witterungsverhältnissen und außerhalb von Hitzeperioden. 
Bis etwa 15-20°C ist eine gute Besonnung, bei höheren Temperaturen dagegen eine 
stärkere Bewölkung vorteilhaft. Ebenfalls günstig sind die ersten warmen Stunden nach 
einer Kälte-/Regenperiode.  

 Angabe der Erfassungszeiten und Witterungsverhältnisse.  
 Beschreibung und Bewertung der auf der Eingriffsfläche erfassten Habitatstrukturen; Fotos 

sind beizufügen. 
 Ermittelte Nachweise und Teillebensräume sowie Vernetzung mit benachbarten Habitaten 

sind in aussagefähigen Karten (bei B-Plänen Maßstab der Satzungskarte oder detaillierter) 
darzustellen.  

Fachgutachterliche Einschätzung und Begründung der Populationsgröße; aufgrund der starken 
Populationsschwankungen bei Reptilien ist dabei das Habitatpotenzial einzubeziehen. 

 
5.5 Amphibien 

Wenn sich im Umkreis von 500 m um die geplanten Anlagen Kleingewässer und weitere geeignete 
Habitate für Amphibien befinden, sind Erfassungen dieser Artengruppe gemäß folgender 
Mindestanforderungen erforderlich. Auf eine Erfassung kann verzichtet werden, wenn 
nachvollziehbar fachgutachterlich ermittelt und begründet wird, dass aufgrund fehlender 
Habitateignung ein Vorkommen von Amphibien ausgeschlossen werden kann.  

 Erfassung geeigneter Laichgewässer.  
 Mindestens 5 Begehungen in Abhängigkeit von Laichzeit und Witterung im Zeitraum März– 

Juli; artspezifisch Tag-, Dämmerungs- und Nachtbegehungen kombinieren. 
 Verhören, Sichtnachweise, Zählung von Laich im zeitigen Frühjahr und Überprüfung einige 

Wochen später; Keschern und Ausbringen von Reusen nur im Bedarfsfall, z.B. bei der 
Erfassung von Molchen, bei Nacht Auszählung durch Ableuchten der Gewässer (unter 
Berücksichtigung sensibler Habitatstrukturen, z.B. Brutrevieren). 

 Fachgutachterliche Einschätzung der Populationsgröße/n. 
 Ermittelte Nachweise und Teillebensräume sind in aussagefähigen Karten (Maßstab 1:1.000 

oder detaillierter) darzustellen. 
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Gemäß § 1a Abs. 4 BauGB sind dafür die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die 
Zulässigkeit und Durchführung von derartigen Eingriffen einschließlich der Einholung der 
Stellungnahme der Europäischen Kommission anzuwenden. 
 
Als länderspezifische Regelung für Verfahren bei der Zulassung von […] Plänen findet § 16 Abs. 2 
i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 2 BbgNatSchAG in der Bauleitplanung Anwendung. 
Danach hat die Gemeinde bei der zuständigen Naturschutzbehörde um das Einvernehmen zu ihren 
Entscheidungen zu ersuchen.  
Diese Entscheidungen können sein: 
- FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich (als Ergebnis der Vorprüfung) 
- die Eignung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
- es bedarf keiner Abweichungsentscheidung gemäß § 34 Abs. 3 BNatSchG (als Ergebnis der FFH-VP, 
  da Plan (+ Summation) ohne erhebliche Beeinträchtigungen auf EHZ) 
- das Ergebnis der Abweichungsentscheidung gemäß § 34 Abs. 3 BNatSchG inkl. der Eignung der, der 
  Entscheidung zugrunde gelegten Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 
 
Die Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde nach § 4 Abs. 2 BauGB ersetzt die 
vorgeschriebene Einvernehmensherstellung nicht. 
 
Zur Beteiligung gemäß § 16 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 2 BbgNatSchAG hat die Gemeinde der 
zuständigen Naturschutzbehörde die Dokumentation ihrer Verträglichkeitsprüfung sowie die der 
Verträglichkeitsprüfung zugrunde gelegten Unterlagen (FFH-Verträglichkeitsuntersuchung + ggf. weitere 
Unterlagen) zu übergeben. Spätestens zum Zeitpunkt der Abwägung der Gemeinde muss das 
Einvernehmen der zuständigen Naturschutzbehörde vorliegen. 
 
Urteil EuGH (C-66/23) vom 12.09.2024: 
Das o.g. unmittelbar anzuwendende Urteil wirkt sich auf die Verträglichkeitsprüfung des vorliegend  
betroffenen Vogelschutzgebiets aus, da eine Beschränkung des Artenspektrums auf die Vogelarten 
nach den Anlagen zu § 15 BbgNatSchAG –  so wie es bisher gemacht wurde –  nicht richtlinienkonform 
ist.  
Es bestehen aber noch erhebliche Unsicherheiten bei der Interpretation des Urteils und den 
erforderlichen Konsequenzen. Der Bund und die Bundesländer sind aktuell in intensivem Austausch 
zum Thema. Eindeutig ist, dass alle in einem Vogelschutzgebiet vorkommenden Arten des Anhangs 1 
der Vogelschutzrichtlinie zu betrachten sind. Es reicht nicht aus, nur die Arten des Anhangs 1 zu 
berücksichtigen, die als maßgebliche Arten in den Anlagen zum BbgNatSchAG genannt sind. Es wird 
daher empfohlen zusätzlich sicherheitshalber ab sofort zumindest die weiteren Arten des  
Standarddatenbogens (SDB) zu berücksichtigen. 
 
 

 
 

 
Dieses Dokument wurde am 11.07.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 

 







Betreff: Frühzeitige Beteiligung: Bebauungsplan Nr. 18.01 "Windpark Luckau Nordwest" und 12. Änderung des Flächennutzungsplans, Stadt Luckau
Von: 
Datum: 09.07.2025, 07:57
An: "'bauleitplanung@gruppeplanwerk.de'" <bauleitplanung@gruppeplanwerk.de>

mit dieser E-Mail erhalten Sie die Stellungnahme der Gemeinde Heideblick zur frühzeitigen Beteiligung für den
Bebauungsplan Nr. 18.01 "Windpark Luckau Nordwest" und 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Luckau mit der Bitte um Beachtung.
Weiterhin bitte ich um weitere Mitteilungen im Laufe des Verfahrens, da aufgrund des Vorhabens Bürger von
Heideblick mindestens visuell beteiligt sind und ich diese gerne auf dem Laufenden halten möchte. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Postanschrift
Gemeinde Heideblick
Langengrassau Luckauer Str. 61
15926 Heideblick

Von der Gemeinde Heideblick angegebene E-Mail-Adressen dienen nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder

Verschlüsselung. Sie dienen nicht der Übermittlung rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge, die nach geltendem Recht der Schriftform

bedürfen.

Diese Nachricht kann vertrauliche und gesetzlich geschützte Informationen enthalten. Sie ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Wenn

Sie nicht der beabsichtigte Adressat sind oder wenn Sie nicht für die Weiterleitung der Nachricht an den beabsichtigten Empfänger

verantwortlich sind, teilen wir Ihnen hiermit mit, dass das Weiterleiten, Verteilen oder Kopieren dieser Mail untersagt ist. Wenn Sie diese Mail

irrtümlicherweise erhalten haben, löschen Sie sie bitte und informieren Sie mich unverzüglich.

Anhänge:

Stellungnahme Bebauungsplan WEA Luckau Nordwest und 12. Änderung FNP m. Anlage.pdf 388 KB

Frühzeitige Beteiligung: Bebauungsplan Nr. 18.01 "Windpark Luckau Nordwest" und 12. A�nderung des Flächennutzungsplans, Stadt Luckau
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Bergbauberechtigungen

Das angezeigte Plangebiet befindet sich vollständig im Feld der Erlaubnis „Elster-Dahme
(11-1593)“, welche die Inhaberin der Bergbauberechtigung zur Aufsuchung der im Feld
vermuteten Bodenschätze (Kupfer, Blei, Zink, Silber, Gold, Zinn, Wolfram, Molybdän,
Vanadium, Kobalt, Nickel, Lithium, Stein- und Kalisalze nebst den mit diesen Salzen in der
gleichen Lagerstätte auftretenden Salzen) berechtigt (Übersichtskarte, Anlage).

Die Erlaubnis zur Aufsuchung zu gewerblichen Zwecken wurde am 30.07.2024 von der
Bergverwaltung erteilt und ist aktuell bis zum 30.07.2029 befristet. Die Möglichkeit einer
Verlängerung ist auf der Grundlage von § 16 Abs. 4 BBergG gegeben.

Eine Aufsuchungserlaubnis wird durch Artikel 14 GG als eigentumsrechtliche Position
geschützt. Die bergbaulichen Interessen sind somit bei behördlichen Entscheidungen und
dem Erlass von Regelungen, die die bergbaulichen Tätigkeiten ausschließen oder
einschränken, im Rahmen einer Abwägung zu berücksichtigen.

Die aktuelle Inhaberin der v. g. Erlaubnis ist die

Anglo American Exploration Germany GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn

Die Erteilung einer Erlaubnis berechtigt den Inhaber allein nicht zur Durchführung von
Erkundungsarbeiten. Hierzu bedarf es zunächst der vorherigen Zulassung eines
bergrechtlichen Betriebsplanes, der die vorgesehenen Arbeiten (z.B. Seismik, Bohrungen)
konkret beschreibt.
Ein entsprechender Betriebsplan liegt dem LBGR bisher noch nicht vor. Aussagen zu
einer möglichen Inanspruchnahme oder Beeinflussung des in der Anfrage angezeigten
Plangebietes sind deshalb zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. Auskünfte zum
Planungsstand können bei der Erlaubnisinhaberin eingeholt werden.

Aus Berechtsamssicht stehen der Planung keine Belange entgegen.

Planfeststellung Energieleitung

Der Geltungsbereich der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes kreuzt bzw.
überschneidet sich u. a. mit folgenden Energieleitungen/Vorhaben (Übersichtskarte,
Anlage):

Das Vorhaben kreuzt bzw. überschneidet sich unter anderem mit der Ferngasleitung der
GASCADE Gastransport GmbH, Fluxys Deutschland GmbH, Gasunie Deutschland
Transport Services GmbH und ONTRAS Gastransport GmbH. Es handelt sich um die
durch das LBGR am 17.08.2018 unter dem Aktenzeichen 27.-1-1-32 planfestgestellte
Europäische Gas-Anbindungsleitung (EUGAL). Zum anderen befindet sich die durch das
LBGR am 28.12.2009 planfestgestellte Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung – Abschnitt
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Brandenburg Nord (OPAL) der WINGAS GmbH & Co. KG und E.ON Ruhrgas AG im
Bereich des Vorhabens.

Weiterhin kreuzen drei 380-kV-Hochspannungsfreileitungen 50Hertz Transmission GmbH
den Bereich der geplanten Änderung. Es sollte daher bereits im Aufstellungsverfahren
auch eine Beteiligung der Betreiberin erfolgen.

Bei der Zulassung der einzelnen den Gegenstand der Änderung des
Flächennutzungsplanes bildenden Vorhaben ist insbesondere der entsprechende
Schutzstreifen der jeweiligen Energieleitung zu beachten. Hieraus ergeben sich
einzuhaltende Mindestabstände oder eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten. Im Bereich
von Freileitungen sind dabei die Grenzwerte der 26. BImSchV einzuhalten und bei der
Errichtung baulicher Anlagen bestimmte Abstände nach den einschlägigen VDE-
Bestimmungen – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. – (DIN
VDE 0210 Teil 1) zu beachten. Die Beachtung des Schutzstreifens und der daraus
resultierenden einzuhaltenden Mindestabstände oder eingeschränkten
Nutzungsmöglichkeiten gilt auch für betroffene Erdgasleitungen. Diese ergeben sich
gemäß § 49 Abs. 2 EnWG aus dem Regelwerk des DVGW (Deutscher Verein des Gas-
und Wasserfaches e. V.).

Hinsichtlich der weiteren Fremdleitungen im Geltungsbereich der Änderung des
Flächennutzungsplanes sollten zudem bereits im hiesigen Verfahren die
Fremdleitungsbetreiber beteiligt werden. Sollten aufgrund des Vorhabens Änderungen an
Fremdleitungen notwendig sein, ist hierfür das LBGR insbesondere bei
Gasversorgungsleitungen mit einem Durchmesser größer 300 mm sowie bei Hoch- und
Höchstspannungsfreileitungen ab einer Nennspannung von 110 kV zuständig, vgl. die
Auflistung in § 43 Abs. 1 EnWG, insb. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. a) und Nr. 5 EnWG.

Geologie:

Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden.

Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder
geophysikalischen Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder
Auskunftspflicht hin (§ 8ff Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur
Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben
(Geologiedatengesetz-GeolDG)).

Auf das Anzeigeportal des LBGR https://bohranzeige-brandenburg.de wird verwiesen.

Hinweise:

Innerhalb des LBGR wird die Bearbeitung / Darstellung des TöB – Beteiligungsprozesses
komplett digital abgebildet. Für eine effiziente, widerspruchsfreie und fristgerechte
Bearbeitung des TöB – Prozesses im LBGR ist es dabei notwendig, das
Datenaustauschformat XPlan zur Unter-stützung eines verlustfreien Austausches von
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Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen
IT-Systemen zu nutzen. Dieses Format ist seit dem 5. Oktober 2017 vom IT-Planungsrat
gemäß §12 des Gesetzes über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg
(Brandenburgisches E-Government-Gesetz - BbgEGovG) verbindlich als
Austauschstandard im Planungsbereich festgelegt worden. Ergänzend besteht die
Möglichkeit, die Planungsflächen bei Beteiligungsverfahren als GIS Standard shape
EPSG – Code 25833 zu übersenden.
Eine Übersendung einfacher pdf-Dokumente als Planungsgrundlage und Darstellung der
Planungsflächen genügt diesen Ansprüchen nicht! Zur weiteren Generalisierung des TöB-
Prozesses ist zukünftig bei Beteiligungen des LBGR, vorrangig das Bauleitplanungsportal
des Landes Brandenburg und zwingend die E-Mail-Adresse lbgr@lbgr.brandenburg.de zu
nutzen. Nur unter dieser E-Mail-Adresse ist ein ständiger Datenabruf im Vertretungs- oder
Krankheitsfall etc. gewährleistet.
Durch die zunehmende Anzahl von Beteiligungen des LBGR an
Bauleitplanungsverfahren, ist eine fristgerechte Bearbeitung der TöB – Stellungnahmen
nach § 4 Abs. 2 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. der Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange nach dem Baugesetzbuch im Land Brandenburg (TöB-Runderlass -
TöB-RdErl) nur unter den Voraussetzungen einer digitalen Datenbereitstellung der
Planungsflächen möglich.

Freundliche Grüße
Im Auftrag

Anlage: Übersichtskarte LBGR
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Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 18.01 umfasst eine Flä-
che von ca. 581 ha. Hier ist die Ausweisung eines Vorranggebietes für die Windenergie-

nutzung „VR-WEN-53 Zieckau Süd“ nördlich Luckau über 243,24 ha geplant. Im derzeitigen 

Entwurf wird von der Inanspruchnahme von bis zu 12,7 ha von Waldfläche ausgegangen. 
Die eingereichten Unterlagen wurden seitens der Forstbehörde geprüft. Im Ergeb-
nis teile ich Ihnen Nachfolgendes mit:  
 
Im betroffenen Geltungsbereich beträgt der Waldflächenanteil in der Gemarkung 
Paserin 22% und in der Gemarkung Gießmannsdorf 26 %, somit liegen diese Ge-
markungen weit unterhalb des Landesdurchschnitts. 
 
Für die Gemarkungen Gießmannsdorf, Paserin, Pelkwitz und Zieckau sind keine 
Waldfunktionen ausgewiesen, welche zu einer Versagung nach § 8 (2) LWaldG für 
die vorgesehene Umwandlung von Wald zum Zweck der Errichtung von Windener-
gieanlagen (WEA) führen würde. 
 
Dennoch sind aus forstlicher Sicht nachfolgende Punkte zu beachten. 
1.  
Entlang der Gastrasse (Gemarkung Gießmannsdorf Flurstücke 85, 88, 110 und 
111) sind Bereiche als geschützte Biotope (Besenginsterheiden) ausgewiesen. Des 
Weiteren wurden nach Bau der Eugal-Gasleitung die angrenzenden wieder zu be-
waldenden Bereiche mit Laubholz aufgeforstet. Die genannten Bereiche sollten bei 
der Planung besonders berücksichtigt und nicht überplant werden. 
 
2. 
Die betroffenen Flächen mit der Waldfunktion 6610 (Geschützes Biotop) der Ge-
markung Zieckau, welche sich im Bereich der Gastrasse befinden, müssen zustän-
digkeitshalber von der Fachbehörde (uNB) auf Genehmigungsfähigkeit geprüft wer-
den. 
 
3.  
Das vorhandene Wegenetz sollte für die zu schaffenden Zuwegungen vorrangig 
genutzt werden, um die Eingriffe in die bestockten Waldbereiche zu minimieren. 
Gleiches gilt für die zu schaffenden Kranstellflächen. Sofern sich die im Wald zu 
bauenden WEA in Nähe zu landwirtschaftlichen Flächen befinden, sollte von An-
fang an zur Eingriffsminimierung die Planung darauf abzielen, die Kranstellflächen 
außerhalb des Waldes zu konzipieren.  
Ziel muss es sein, so viel wie möglich bestockte Waldfläche als CO²-Speicher zu 
erhalten.  
Die Eingriffe in die Waldbestände und Waldwege sind auf ein Minimum zu be-
schränken. 
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Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
 

 
4.  
Das automatisierte Waldbrandfrüherkennungssystem (AWFS) darf durch die Er-
richtung oder den Betrieb von WEA nicht erheblich eingeschränkt werden. 
 
Fragen zum Sachverhalt beantworte ich gern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 

Dieses Dokument wurde am 11.07.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 

 
Rechtsgrundlage:  

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBI. I/04, [Nr.06], S. 137, in der jeweils 

gültigen Fassung. 
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Stellungnahme gegen Windpark Luckau Nordwest  an stadtplanung 
05.08.2025 18:54 
Von 
An stadtplanung@luckau.de

1 Attachment

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Anhang meine Einwände gegen die Errichtung des Windparks in Luckau Nordwest
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Stadtverwaltung Luckau-Stadtplanung                                                                         

05.08.25 

 

Betreff. Stellungnahme zur Errichtung des Windparks "Luckau Nordwest", Nr. 18.01 

 

Unweit von Luckau (ca. in 3km Entfernung)steht nun also ein weiterer Windpark in Planung. 

Grünflächen, Wälder und Felder werden mit unfassbaren naturzerstörenden Fehlsubventionen in 

Solarwüsten und dystopische Windparks verwandelt und alles unter dem Vorwand klimaneutral zu 

werden und günstigen Strom zu produzieren. Eine Energiepolitik  für die die Bürger und die Industrie 

derzeit Rekordstrompreise zahlen. Dagegen wird immer mehr Strom ( punktuelle Überschüsse) ins 

Ausland verkauft oder verschenkt, weil die Kapazitäten mangels Speicherkapazitäten und Leitungsnetzen 

weder vorgehalten noch verteilt werden können. 

Windräder werden mit gigantischen Betonfundamenten gebaut, betrieben mit unmengen an Diesel und 

geschmiert mit Öl und die sollen die Umwelt retten? Das soll grüne Energie sein? Alleine der Bau kann 

sich nie durch den Betrieb des Rades rechnen und der Abbau ist auch nicht mit einkalkuliert. Nach ca. 20 

Jahren sind die schädlicher Umweltschrott und wer zahlt dann die Entsorgung dieses Sondermülls? 

Bestimmt nicht die Investoren, die daran verdient haben, sondern der Bürger wird dann wohl dafür zur 

Kasse gebeten werden. 

Was spricht noch gegen Windräder: 

- es werden unzählige Vögel verletzt oder getötet, auch bedrohte Arten sind betroffen, das ist 

Naturzerstörung! 

-Böden trocknen aus und werden unbrauchbar, Mikroplastik durch Rotorabrieb-Kunststoffe landen auf 

Feldern und somit auch in unserer Nahrung 

-Materialversagen-Abbruchstücke bei Frost und Sturm sind real und keine Theorie 

-Windräder werden mit Strom betrieben wenn kein Wind da ist 

-gerodete Flächen heizen sich auf und stören die umliegende Vegetation 

-Schneisen in Wäldern machen diese angreifbar für Stürme und Brände 

-den Tieren wird der Lebensraum zerstört 

-Windparks erzeugen unnatürliche Turbulenzen und können somit auch das lokale Wetter beeinflussen 

-Zerstörung des Landschaftsbildes und der Umwelt ( 1 Windrad benötigt ca. 1 ha Waldrodung) 

Windräder statt Bäume, was für ein Blödsinn! 



-unklare Gesundheitsfolgen - was macht Dauerstress ( Dauergeräusche )und Infraschall mit uns auf 

Dauer? 

Auf dem geplantem Gebiet sollen forstwirtschaftliche Flächen (Misch-und Kiefernwald 416 ha ) und 

Ackerland weichen. Kiefern spielen eine der wichtigsten  Rollen als Lebenswelt für Tier- und 

Pflanzenarten, sie  gehören zu den wichtigsten Wald-und Wirtschaftsbaumarten (Holzlieferant) 

Europas. Auf den Ackerflächen kann nicht mehr angebaut werden, Windräder kann man aber nicht 

essen. 

Die Wahrheit ist, dass die Energiewende längst gescheitert ist denn ohne fossile Brennstoffe kann keine 

dieser "grünen Lösungen" existieren- nur was man nicht los wird muss man subventionieren. Es weden 

Entscheidungen getroffen und umgesetzt, die die Menschen nicht wollen, einfach über deren Köpfe 

hinweg und sich dagegen äußern zu können, halte ich eher für eine Alibihandlung denn gemacht wird es 

meistens ja trotzdem. Man braucht sich in unserer Umgebung zb. Richtung Lübben nur umschauen, dort 

sieht es aus, wie auf einer Marslandschaft. 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan 18.01 "Windpark Luckau Nordwest" an 
stadtplanung@luckau.de 06.08.2025 12:05Bitte Antwort an 

                                                                                                                              
                Luckau, d. 05.08.2025

Stadtverwaltung Luckau -Stadtplanung

am Markt, 15926 Luckau

persönliche Stellungnahme zum Bebauungsplan 18.01 "Windpark Luckau Nordwest"

Beginnen möchte ich damit festzustellen, das ich nicht gegen erneuerbare Energien bin. So befindet 
sich seit ca 20 Jahren eine Photovoltaikanlage auf meinem Grundstück.

Aber eines steht fest, durch das nicht handeln des Landes Brandenburg es erst ermöglicht wurde, Windräder 
im Wald zu bauen.

Traurig ist es, das eine größere Anzahl der Stadtverordneten von Luckau diesen Bau ohne Rücksichtnahme 
der Gemeindeinteressen unterstützen.

Eines steht jetzt schon fest, das unsere Grundstücke an Wert verlieren werden.

Wer zahlt den Wertverlust ? In Deutschland haben wir das Verursacherprinzip. Also in dem Fall die Stadt 
Luckau mit ihren Ortsteilen oder VSB ?

Den Verlust haben wir schon. Eine junge Familie aus Berlin wollte bauen, aber als sie hörten, das bis zu 20 
Windräder gebaut werden haben sie Abstand genommen.

Man muss sich den Blödsinn vorstellen, ein zusammenhängendes Waldgebiet was von vielen Bürger aus 
Luckau und Umgebung als Freizeitraum zur Erholung genutzt wird fällt dann weg. Wer will sich dann noch 
unter drehenden Windrädern erholen oder Pilze suchen.

Das über 20 ha Wald geopfert werden ist unverständlich, auch wenn wo anders dafür Ersatzmaßnahmen 
geschaffen werden.

Der Wald aus diesem Waldgebiet  ist weg.

Inwieweit es zu Geräusch- und Lichtbelästigungen kommen wird ist noch unklar.!!

Das 200.000 €/Jahr ( 20 x 10.000 € ) für eine Kommune viel Geld ist, ist schon klar, wenn das Land nicht 
mehr genügenden Mittel zur Verfügung stellt um

alle Pflicht- und freiwilligen Aufgaben zu finanzieren.

Ich werde aber meine Fläche in Zieckau nicht an den Großkonzern Total ( VSB wurde im Dezember 2024 zu 
100 % von diesem übernommen) verpachten.
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